
                                                                                                        

        Fraktion im Rat der Stadt Löhne 
 
 
 

 

An die Verwaltung der Stadt Löhne 

vertreten durch den Bürgermeister 

Oeynhauser Straße 41 

D – 32584 Löhne 

 

 

 

Anfrage 
 

Unser Az: 002/2025 

 

Titel: 

Anzahl Sitzungen - Entschädigungen 
 
Hintergrund: 
Die Mehrheit des Rates der Stadt Löhne hat im Jahr 2024 in der Hauptsatzung hinsichtlich der 
Anzahl der Fraktionssitzungen/Fraktionsvorstandssitzungen für 2025 folgendes beschlossen: 
 

 

§10 

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz 

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen Pauschalbetrages und ein 
Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Die An-
zahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 25 Sitzungen im Jahr beschränkt 

(2) Sachkundige Bürgerinnen oder Bürger und sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten für die im Rahmen 
der Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe 
der EntschVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als 
stellvertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 
25 Sitzungen im Jahr beschränkt. Ebenso erhalten die Beschäftigten der Stadtwerke Löhne, die dem Betriebsaus-
schuss angehören, für die Teilnahme an den Sitzungen dieses Ausschusses ein Sitzungsgeld wie der in Satz 1 dieses 
Absatzes genannte Personenkreis. 

(3) Die Mitglieder des Rates, die sachkundigen Bürgerinnen bzw. Bürger und sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwoh-
ner erhalten Sitzungsgeld gern. Abs. 1 und 2 auch für Sitzungen sonstiger Gremien, die vom Rat der Stadt Löhne zur 
Vorbereitung und Unterstützung seiner Arbeit gebildet und als Gremium im Sinne dieser Vorschrift festgelegt werden. 

 

Damit muss sichergestellt werden, dass in 2025 - im Einklang mit der Entschädigungsplicht 
gemäß EntschVO NRW und dem Satzungsbeschluss tatsächlich je Fraktion nur zu max. 25 Frak-
tionssitzungen/Fraktionsvorstandssitzungen eingeladen wird bzw. wurde.  
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Es wird daher um schriftliche Beantwortung der nachstehenden Fragen in der nächsten Sit-
zung des Stadtrates gebeten: 
 

1. Wie viele Fraktionssitzungen/Fraktionsvorstandssitzungen, für die Sitzungsgelder ge-
zahlt wurde/werden, haben die im Rat der Stadt Löhne bis einschließlich zum 
31.10.2025 bereits abgehalten? 
Es wird gebeten, die Fraktionssitzungen/Fraktionsvorstandssitzungen getrennt nach 
Fraktionen aufzuschlüsseln. 

 
2. In welcher Gesamthöhe werden/wurden bis 16.11.2025 Sitzungsentschädigungen für 

Fraktionssitzungen / Fraktionsvorstandssitzungen sowie Ratssitzungen geleistet? 
Es wird gebeten, die Kosten für Fraktionssitzungen/Fraktionsvorstandssitzungen und 
Kosten für Ratssitzungen getrennt aufzuschlüsseln. 

 
3. Wie wird sichergestellt, dass die Vorlagen der Verwaltung mit so viel zeitlichem Vorlauf 

erstellt und bereitgestellt werden, dass diese in lediglich 25 Sitzungen besprochen und 
fraktionsintern abgestimmt werden? 
Hier wird explizit auf die Erfahrungen der letzten Legislatur verwiesen, in der sogar 
Ratssitzungen abgesagt werden mussten, da die Unterlagen nicht bereitgestellt wur-
den. 

 
 
 
Löhne, den 16. November 2025 

 

 

gez. Prof. Dr. Maik Büssing gez. Friedhelm Abke 

Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzender 

 

 

gez. Karl-Heinz Nolting gen. Neddermann 

stellv. Bürgermeister 


